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Kostenerstattung für die Nutzung  
der Kleinen Kirche, Amtgasse 29, 55232 Alzey 

Die Evangelische Kirchengemeinde Alzey vergibt Räume zur einmaligen 
Benutzung bei Familienfeiern sowie für Veranstaltungen, die im 
kirchlichen Interesse liegen. 

Vor der Benutzung der Räume ist der untenstehende Vertag zwischen 
dem Benutzer und der Evangelischen Kirchengemeinde abzuschließen. 

 

N U T Z U N G S V E R T R A G   

zwischen der  

Evangelischen Kirchengemeinde Alzey   

und dem 

Nutzungsberechtigten  .......................................................................................................................   

wohnhaft in  .................................................................................................................................  

Straße, Hausnr.  ............................................................................................................................  

Telefon  ....................... / .....................................................................................................................   

EMail  ...................................................................................................................................................  

wird folgender Vertrag geschlossen: 

Dem genannten wird für ein/e  ...........................................................................................................  

die Kleine Kirche in der Amtgasse 29 

Tag der Veranstaltung:  .................................................................................................................  

von:  ................ Uhr bis  .................. Uhr zur Nutzung zur Verfügung gestellt. 

§1 Die Vereinbarung beinhaltet: 
Soweit nicht im Folgenden anders angegeben bzw. anders mit dem Nutzer vereinbart, gelten die 
folgenden Bestimmungen für eine Veranstaltung und für die zur Durchführung der Veranstaltung 
erforderliche Vorbereitungs- und Aufräumzeit, längstens jedoch für die Dauer von 24 Stunden,  
Beginn 11:00 Uhr vormittags bis 11:00 Uhr vormittags des Folgetages.  

§2 Höhe der Kostenerstattung  
a) bei Veranstaltungen mit Erhebung von Eintrittsgeldern:  
 Kleine Kirche: € 200,-- € pro Veranstaltung  
 Benutzung der Küche und ihres Inventars: € 25,-- € pro Veranstaltung  
 Benutzung der Orgel: € 120,-- € pro Veranstaltung  
b) bei Veranstaltungen ohne Erhebung von Eintrittsgeldern:  
 Kleine Kirche: € 150,-- € pro Veranstaltung  
 Benutzung der Küche und ihres Inventars: € 25,-- € pro Veranstaltung  
 Benutzung der Orgel: € 120,-- € pro Veranstaltung  
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c) bei Veranstaltungen des Fördervereins „Kulturdenkmal Kleine Kirche“ und andere Organisationen 
 und Gruppen, bei denen der Erlös der Veranstaltung ausschließlich dem Unterhalt des 
 Kulturdenkmals Kleine Kirche dient:  
 Es wird keine Kostenerstattung erhoben. 
d) bei Veranstaltungen der Stadt Alzey:  
 Kleine Kirche: € 100,-- € pro Veranstaltung im Winterhalbjahr von Oktober – März 
 Benutzung der Küche und ihres Inventars: € 25,-- € pro Veranstaltung  
 Benutzung der Orgel: € 100,-- € pro Veranstaltung  

§3 Gottesdienste 
€ 55,-- pro Gottesdienst 
Dies gilt auch für die Evangelische Kirchengemeinde Alzey, die die Kostenerstattung haushaltsintern 
dem Haushaltstitel „Kleine Kirche“ gutschreibt. Die Kleine Kirche kann für die Abhaltung von 
Gottesdiensten genutzt werden, insoweit nicht die in der Benutzerordnung für die Kleine Kirche 
festgelegten Gottesdienstzeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Alzey berührt sind.  

§4 Besondere Gottesdienste (z.B. Hochzeiten) zwischen Samstag vor Palmsonntag und 1. Januar 
€ 120.-- pro Gottesdienst 

§5 Bei Paaren, die nicht der Evangelischen Kirchengemeinde Alzey angehören, wird ein Kostenbeitrag  
von € 220,-- € erhoben. 

§6 Bei einer Absage/Stornierung innerhalb zehn Tage vor Mietbeginn, fallen Stornogebühren in Höhe von 
50 % des Nutzungsbeitrags an. 

§7 Bankverbindung 
Ev. Regionalverwaltung Rheinhessen 
IBAN DE 57 5535 0010 0004 0080 18 
Rheinhessensparkasse 
Verwendungszweck: Miete Kleine Kirche – Ihr Name – Mietdatum 

§8 Für Gegenstände, die zur Gestaltung des Gottesdienstes/der Veranstaltung mitgebracht werden 
(Blumenvasen, Kerzenständer. Musikinstrumente usw.), übernimmt die Evangelische Kirchengemeinde 
Alzey keinerlei Haftung. 

§9 Anfallende Gebühren (z.B. GEMA!) und Steuern gehen zu Lasten des Nutzungs-berechtigten. Der 
Nutzungsberechtigte verpflichtet sich diese an die entsprechenden Einzugsstellen zu zahlen. 

§10 Für Schäden an den Einrichtungsgegenständen (Schränke, Geschirr, etc.) und dem Gebäude haftet der 
Nutzungsberechtigte. Entstandene Schäden sind in voller Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu 
ersetzen. Dies betrifft auch die in den Räumen vorhandenen elektrischen und sonstigen technischen 
Anlagen. 

§11 Die Evangelische Kirchengemeinde Alzey übernimmt keine Haftung bzgl. der Hygienevorschriften für 
Küche und Lebensmittel. 

Alzey, den 4. März 2025 

 

Mieter:  ...............................................  Vermieter:  .............................................................................  


